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Sachverhalt
Mit Datum vom 07.09.2021 hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Neuenkirchen den 
Beschluss über den Entwurf (Stand: August 2021) der 1. Änderung des Bebauungsplans 
Gewerbegebiet „Storchennest“ in Ihlenfeld gefasst und diesen zur Offenlage bestimmt. 

Die öffentliche Auslegung fand in der Zeit vom 04.10.2021 bis einschließlich 05.11.2021 
statt. 
Über die eingegangenen Stellungnahmen (öffentliche und private Belange) muss 
nunmehr beraten werden. Die Belange sind nunmehr untereinander und gegeneinander 
gerecht abzuwägen (§ 1 Abs. 7 und § 1a Abs. 2 Satz 3 BauGB) - Abwägungsbeschluss. 

Im Ergebnis der Abwägung ist eine Änderung des Entwurfs vorbereitet worden (Stand: 
Februar 2022), der hiermit der Gemeinde zur Beratung und Billigung vorgelegt wird. – 
Offenlegungsbeschluss zum geänderten Entwurf 

Der bestätigte geänderte Entwurf ist danach öffentlich auszulegen. Die Stellungnahmen 
zum geänderten Planentwurf und zur Begründung sind von den Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden 
kann, einzuholen. 

Mitwirkungsverbot:
Aufgrund des § 24 (1) Kommunalverfassung ist kein Mitglied des Gremiums von der Beratung und 
Abstimmung ausgeschlossen.
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Beschlussvorschlag
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Neuenkirchen beschließt:

Abwägungsbeschluss: 

1. Die eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange bzw. der Öffentlichkeit wurden unter Beachtung des 
Abwägungsgebotes entsprechend den jeweiligen Empfehlungen in der 
Abwägungstabelle (Anlage 1) geprüft. 

2. Den Abwägungsvorschlag und das Abwägungsergebnis (Anlage 1) macht sich die 
Gemeinde zu eigen. Sie sind Bestandteil des Beschlusses. Das Amt Neverin wird 
beauftragt die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange sowie die 
betroffene Öffentlichkeit von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in Kenntnis 
zu setzen. 

Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss (zum geänderten Entwurf): 

3. Der geänderte Planentwurf der 1. Änderung des Bebauungsplans Gewerbegebiet 
„Storchennest“ in Ihlenfeld wird in der vorliegenden Fassung vom Februar 2022 
(Anlage 2) gebilligt und beschlossen.
Der geänderte Entwurf der Begründung wird in der vorliegenden Fassung vom 
Februar 2022 (Anlage 3) gebilligt. 

4. Der geänderte Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplans Gewerbegebiet 
„Storchennest“ in Ihlenfeld mit der geänderten Begründung sind öffentlich 
auszulegen. 
Die öffentliche Auslegung ist ortsüblich bekannt zu machen. Die betroffenen 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden 
sind zu beteiligen und über die öffentliche Auslegung zu benachrichtigen. 
Ort und Dauer der Auslegung sind mindestens eine Woche vorher ortsüblich 
bekannt zu machen. Es ist darauf hinzuweisen, dass Stellungnahmen während der 
Auslegungsfrist abgegeben werden können und dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan 
unberücksichtigt bleiben können, wenn die Gemeinde den Inhalt der Einwendungen 
nicht kannte und nicht kennen musste.

Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsrechtliche Auskwirkungen?

x Nein (nachfoglende Tabelle kann gelöscht werden) 

      Ja ergebniswirksam finanzwirsam

Anlage/n
1 Anlage 1 - Abwägungstabelle_geschwärzt (öffentlich)

2 Anlage 2 - Plan Entwurf 02_2022 (öffentlich)

3 Anlage 3 - Begründung, Entwurf 02_2022 (öffentlich)
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 Gemeinde Neuenkirchen 
1. Änderung des Bebauungsplans „Storchennest“ in Ihlenfeld

STELLUNGNAHMEN DER VON DER PLANUNG BERÜHRTEN BEHÖRDEN, 
DER SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 

nach § 4 Abs. 2 BauGB  

STELLUNGNAHMEN DER ÖFFENTLICHKEIT 
nach § 3 Abs. 2 BauGB 

ABSTIMMUNG MIT DEN NACHBARGEMEINDEN 
nach § 2 Abs. 2 BauGB 

 ABWÄGUNGSMATERIAL 
nach § 1 Abs. 7 BauGB 

Beratungsstand: 
Gemeindevertretung vom 21.02.2022 

Aufgestellt: 
Neverin/Neubrandenburg, den 08.02.2022 

Amt Neverin 

Fachbereich Bau und 
Ordnung 

Dorfstraße 36 17039 Neverin Tel.: 039608-251 22 Fax: 039608-251 26 a.diekow@amtne-
verin.de

In Zusammenarbeit 
mit 

Planungsbüro Traut-
mann 

Walwanusstraße 26 17033 Neubranden-
burg 

Tel.: 0395-5824051 Fax.: 0395-36945948 info@planungsbuero-
trautmann.de 
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Folgende von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange waren nach § 4 Abs. 2 BauGB zur Abgabe einer 
Stellungnahme aufgefordert: 
 

 
I. 

 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

 
Schreiben vom 

Eine Stellungnahme 
liegt nach Ablauf der 
gesetzlichen Frist 
nicht vor 

1. 50Hertz Transmission GmbH 04.10.2021  

2. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit M-V  x 

3. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 04.11.2021  

4. Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt 11.10.2021  

5. Bergamt Stralsund 25.10.2021  

6. Bundesanstalt für Immobilienaufgaben  x 

7. BVVG Bodenverwaltungs- und -verwertungs GmbH 08.10.2021  

8. E.DIS Netz GmbH  x 

9. Flughafen Neubrandenburg Trollenhagen GmbH  x 

10. GDMcom GmbH 06.10.2021  

11. Telefonica o2 25.10.2021  

12. Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern  x 

13. Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg 01.11.2021  

14. Katholisches Pfarramt  x 

15. Kirchenkreisverwaltung des Kirchenkreises Stargard  x 

16. Landesamt für Gesundheit und Soziales M-V 22.10.2021  

17. Landesamt für innere Verwaltung M-V 04.10.2021  

18. Landesamt für Kultur und Denkmalpflege M-V  x 

19. Landesforst M-V 01.11.2021  

20. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte  30.11.2021 Fristverlängerung bis 
05.12.2021 

21. Landesamt für zentrale Aufgeben und Technik der Polizei, Brand- und Katastro-
phenschutz M-V 

05.10.2021  

22. Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V 25.10.2021 keine Stellungnahme 

23. Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 03.02.2022 Fristverlängerung bis 
15.11.2021 

24. Polizeipräsidium Neubrandenburg 04.11.2021  

25. Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt MS 18.10.2021  

26. Straßenbauamt Neustrelitz  x 

27. Deutsche Telekom Technik GmbH 13.10.2021  
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I. 

 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

 
Schreiben vom 

Eine Stellungnahme 
liegt nach Ablauf der 
gesetzlichen Frist 
nicht vor 

28. Vodafone GmbH/Vodafone Kabel Deutschland GmbH  x 

29.  Wasser- und Bodenverband „Obere Havel/Obere Tollense“ 28.10.2021  

30. Deutscher Wetterdienst   x 

31. Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpom-
mern 

 x 

32. Amt Neverin, SG Brandschutz  x 

33. Amt für Raumordnung und Landesplanung MS 21.10.2021  

 

Nachbargemeinden: 

1. Stadt Neubrandenburg 11.11.2021 
17.12.2021 

Fristverlängerung bis 
12.11.2021 

2. Gemeinde Trollenhagen   

3. Gemeinde Neverin   

4. Gemeinde Staven   

5. Gemeinde Datzetal   

6. Stadt Friedland   

7. Gemeinde Sponholz   

 
 

Während der öffentlichen Auslegung vom 04.10.2021 bis zum 05.11.2021 wurden keine Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit vorge-
bracht. 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

Seite 5 von 56



 

    4 

 

Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Ausfüh-
rungen und Hinweise der 50Hertz Transmission GmbH werden im 
Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Neuenkirchen nimmt zur Kenntnis, dass im Plangel-
tungsbereich keine Anlagen von der 50Hertz Transmission GmbH 
betrieben werden oder geplant sind. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Ausfüh-
rungen und Hinweise des Bundesamtes für Infrastruktur, Umwelt-
schutz und Dienstleistungen der Bundeswehr werden im Rah-
men der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Neuenkirchen nimmt zur Kenntnis, dass Belange der 
Bundeswehr zwar berührt, jedoch nicht beeinträchtigt werden. 

Seite 7 von 56



 

    6 

 

Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Ausfüh-
rungen und Hinweise des Staatlichen Bau- und Liegenschaftsam-
tes Neubrandenburg werden im Rahmen der Bebauungsplanung 
zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Neuenkirchen nimmt zur Kenntnis, dass das Staatli-
che Bau- und Liegenschaftsamt Neubrandenburg nicht betroffen ist 
von der Planung. 
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Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Ausfüh-
rungen und Hinweise des Bergamtes Stralsund werden im Rahmen 
der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen und in die Begrün-
dung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Neuenkirchen nimmt zur Kenntnis, dass der Plangel-
tungsbereich der gemeindlichen Planung innerhalb der Bergbaube-
rechtigung „Erlaubnis zur Aufsuchung der bergfreien Bodenschätze 
Erdwärme und Sole im Feld „Neubrandenburg-Nord“ liegt. 
Die NEUWOBA Neubrandenburger Wohnungsgenossenschaft eG. 
wird am Verfahren beteiligt. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Hin-
weise und Ausführungen der BVVG Bodenverwertungs- und -ver-
waltungs GmbH werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur 
Kenntnis genommen. 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Neuenkirchen nimmt die Feststellung der BVVG Bo-
denverwertungs- und -verwaltungs GmbH, dass es derzeit grund-
sätzlichen nichts gegen die gemeindliche Planung spricht, zur Kennt-
nis. 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass sich unmittelbar angren-
zend BVVG-Vermögenswerte befinden. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Hin-
weise und Ausführungen der GDMcom GmbH werden im Rahmen 
der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Neuenkirchen nimmt die Feststellung der GDMcom 
GmbH, dass die Anlagenbetreiber Erdgasspeicher Peissen GmbH, 
Ferngas Netzgesellschaft mbH, ONTRAS Gastransport GmbH und 
VNG Gasspeicher GmbH von der 1. Änderung des Bebauungs-
plans nicht betroffen sind, zur Kenntnis. 
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Die im Rahmen der  TöB-Beteiligung getroffene Feststellung der Te-
lefonica O2 werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kennt-
nis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Neuenkirchen nimmt die Feststellung der Telefonica 
O2, nicht von der Planung betroffen zu sein, zur Kenntnis. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise der Industrie- und Handelskammer 
Neubrandenburg werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur 
Kenntnis genommen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Neuenkirchen nimmt zur Kenntnis, dass es von Seiten 
der IHK Neubrandenburg keine Bedenken oder weitere Hinweise be-
züglich der Planung gibt. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise des Landesamtes für Gesundheit und 
Soziales Mecklenburg-Vorpommern werden im Rahmen der Be-
bauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Begründung: 
Die Gemeinde Neuenkirchen nimmt zur Kenntnis, dass aus der 
Sicht des Landesamtes für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-
Vorpommern keine Bedenken gegen die gemeindliche Planung be-
stehen. 
 
Der fachtechnische Hinweis ist bei der Realisierung von Maßnah-
men durch den Vorhabenträger und seine Beauftragten zu beach-
ten und wird als Hinweis in die Begründung eingestellt. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise des Landesamtes für innere Verwal-
tung Mecklenburg-Vorpommern werden im Rahmen der Bebau-
ungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Begründung: 
Die Gemeinde Neuenkirchen nimmt zur Kenntnis, dass sich im 
Plangeltungsbereich keine Festpunkte der amtlichen geodätischen 
Grundlagennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern befinden. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise der Landesforst M-V werden im Rah-
men der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
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Begründung: 
Die Gemeinde Neuenkirchen nimmt zur Kenntnis, dass die ge-
meindliche Planung forsthoheitliche Belange nicht berührt. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung geäußerten Feststel-
lungen, Ausführungen und Hinweise des Landkreises Mecklenbur-
gische Seenplatte werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur 
Kenntnis genommen und in die weitere Planung eingestellt. 
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Begründung: 
Die Gemeinde Neuenkirchen nimmt zur Kenntnis, dass der Land-
kreis Mecklenburgische Seenplatte die Ersetzung des bestehenden 
Bebauungsplans empfiehlt. Dafür ist die Erweiterung des Geltungs-
bereichs bis an die Kreisstraße erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, bei der Bekanntmachung des Be-
bauungsplanes auf die Berichtigung des Flächennutzungsplans hin-
zuweisen ist. 

Seite 22 von 56



 

    21 

 

 
 
 
 
 
Dem wird gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde will Ferienwohnungen nicht ausschließen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die erforderlichen Unterlagen und Anträge auf wasserrechtliche Er-
laubnis werden im Zuge der Erschließungsplanung erarbeitet und mit 
der unteren Wasserbehörde abgestimmt. 
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Die Gemeine Neuenkirchen nimmt den Altlastverdacht zur Kenntnis 
und wird die entsprechend Kennzeichnung vornehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 5. Die fachtechnischen Hinweise der unteren Verkehrsbehörde 
werden zur Kenntnis genommen. Sie sind bei der Realisierung von 
Maßnahmen durch die Vorhabenträger und deren Beauftragte zu be-
achten und werden in die Begründung des Entwurfes eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 Zu 6. Dem wird gefolgt. 
 
 
Zu 7. Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus immissionsschutz-
rechtlicher Sicht sowie von Seiten des Gesundheitsamtes keine Hin-
weise zur gemeindlichen Planung bestehen. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise des Landesamtes für zentrale Aufga-
ben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz 
Mecklenburg-Vorpommern werden im Rahmen der Bebauungspla-
nung zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 
Die Gemeinde Neuenkirchen nimmt zur Kenntnis, dass das Landes-
amt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Ka-
tastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern kein Träger öffentli-
cher Belange für die gemeindliche Planung ist. Der Landkreis war 
am Verfahren beteiligt. Die sachtechnischen Hinweise bezüglich 
möglicher Munitionsfunden werden zur Kenntnis genommen und als 
Hinweis in die Begründung eingestellt. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise der Neubrandenburger Stadtwerke 
GmbH werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis ge-
nommen und in die Planung eingestellt. 

Begründung: 
Die Gemeinde Neuenkirchen nimmt zur Kenntnis, dass sich Strom-
versorgungs-, Gasversorgungs-, Wasserversorgungs- und Abwas-
serentsorgungsleitungen sowie Breitband- und Fernmeldekabel im 
Plangeltungsbereich der gemeindlichen Planung befinden. Nach 
den anliegenden Lageplänen stellt die Gemeinde fest, dass die 
Gasleitung sich in der Straße Am Storchennest im öffentlichen und 
privaten Bereich und auf dem privaten Baugrundstück 98/23 und 
die Wasserleitung in der Straße Am Storchennest im öffentlichen 
und privaten Bereich befinden. Die Regen- und die Schmutzwasser-
leitungen liegen im Bereich der Straße Am Storchennest im öffentli-
chen und privaten Bereich. Eine weitere Schmutzwasserleitung und 
eine Telefonleitung, an die das Gebiet nicht angeschlossen sind, 
verlaufen über das private Grundstück 98/23. Das Breitbandkabel 
befindet sich in der Straße Am Storchennest im öffentlichen und pri-
vaten Bereich. Das Stromkabel der Tollenseufer Abwasserbeseiti-
gungungsgesellschaft verläuft außerhalb des Plangeltungsbereichs 
der gemeindlichen Planung. 

Die Gemeinde wird für die Leitungen, soweit sie sich auf privaten 
Grundstücken befinden, Leitungsrechte festsetzen. 
Die fachtechnischen Hinweise werden als Hinweis in die Begrün-
dung eingestellt. 

Da die übermittelten Leitungsbestände als "vertraulich" 
gekennzeichnet sind, wurden diese hier entfernt.
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellung des 
Polizeipräsidiums Neubrandenburg werden im Rahmen der Be-
bauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Neuenkirchen nimmt zur Kenntnis, dass aus ver-
kehrspolizeilicher Sicht keine Bedenken gegen die gemeindliche 
Planung bestehen. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise des Staatlichen Amtes für Landwirt-
schaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte werden im Rah-
men der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Neuenkirchen nimmt zur Kenntnis, dass seitens des 
Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vor-
pommern keine Bedenken gegen die gemeindliche Planung beste-
hen.  
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Der fachtechnische Hinweis ist bei der Realisierung von Maßnahmen 
durch den Vorhabenträger und seine Beauftragten zu beachten und 
wird als Hinweis in die Begründung eingestellt. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise der Deutschen Telekom Technik 
GmbH werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Neuenkirchen nimmt zur Kenntnis, dass seitens der 
Deutschen Telekom Technik GmbH prinzipiell keine Einwände ge-
gen die gemeindliche Planung bestehen. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich oberirdische Telekom-
munikationslinien im Plangeltungsbereich befinden. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise des Wasser- und Bodenverbandes 
„Obere Havel/Obere Tollense“ werden im Rahmen der Bebau-
ungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Neuenkirchen nimmt zur Kenntnis, dass seitens des 
Wasser- und Bodenverbandes „Obere Havel/Obere Tollense“ keine 
Einwände gegen die gemeindliche Planung bestehen. 
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Stand: Entwurf Februar 2022  
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Auftraggeber: 

Gemeinde Neuenkirchen 
Der Bürgermeister 
über Amt Neverin 
Dorfstraße 36 
17039 Neverin 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planverfasser: 

Planungsbüro Trautmann 
Walwanusstraße 26, 17033 Neubrandenburg 
Telefon: 0395 / 5824051 
Fax:  0395 / 5824051 
E-Mail:  info@planungsbuero-trautmann.de 
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eingeschränktes Gewerbegebiet festgesetzt, was bei Grundflächenzahlen von 0,4, 0,6 und 
0,8 11.936 m² zulässige Grundfläche ergibt. Damit trifft § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB zu. 
Im eingeschränkten Gewerbegebiet und im Mischgebiet sind keine Vorhaben zulässig, die 
einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen. 
Das nächstgelegene FFH-Gebiet (DE 2345-304 Wald- und Kleingewässerlandschaft zwi-
schen Hohenmin und Podewall; Arten: Rotbauchunke und Nördlicher Kammmolch) ist vom 
Standort ca. 4,5 km entfernt. 
Der Abstand zum nächstgelegenen Special protection area (SPA), speziell nach Vogel-
schutzrichtlinie (DE 2446-401 Waldlandschaft bei Cölpin; Arten: Eisvogel, Heidelerche, Korn-
weihe, Kranich, Mittelspecht, Neuntöter, Rohrweihe, Rotmilan, Schreiadler, Schwarzspecht, 
Schwarzstorch, Seeadler, Sperbergrasmücke, Wachtelkönig, Weißstorch, Wespenbussard, 
Zwergschnäpper, Baumfalke, Buntspecht, Elster, Feldsperling, Gartenbaumläufer, Gartenrot-
schwanz, Grauschnäpper, Haubenmeise, Kleiber, Kleinspecht, Raubwürger, Steinschmätzer, 
Sumpfmeise, Turmfalke, Turteltaube, Wachtel, Waldbaumläufer, Waldkauz, Waldschnepfe 
und Weidenmeise) beträgt ca. 7,1 km. Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung der Natura 
2000-Gebiete bestehen aufgrund der Entfernung nicht. 
Der Gemeinde sind keine Anhaltspunkte bekannt, dass bei der Planung Pflichten zur Ver-
meidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Störfallbetriebe) zu beachten sind. 
 
Von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und Beteiligung der Be-
hörden nach § 4 Abs. 1 wurde nach § 13 Abs. 2 Nr. 1 abgesehen. 
Nach § 13 a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebau-
ungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planeri-
schen Entscheidung erfolgt und zulässig. Ein Ausgleich im Sinne der Eingriffsregelung ist so-
mit nicht erforderlich. 
 
Aufstellungsbeschluss, Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 
Am 07.09.2021wurde von der Gemeindevertretung der Beschluss zur Aufstellung der 1. Än-

 Der Aufstel-
lungsbeschluss wurde am 25.09.2021 in der Heimat- und Bürgerzeitung Neverin INFO Nr. 
09/2021 bekanntgemacht worden. 
Die Gemeindevertretung hat in der gleichen Sitzung den Entwurf der 1. Änderung des Be-
bauungsplans Gewerbegebiet 
gung bestimmt. 
 
Landesplanerische Stellungnahme 
Der Aufstellungsbeschluss wurde mit Schreiben vom 01.10.2021 beim Amt für Raumordnung 
und Landesplanung zur Anzeige gebracht. Die Grundsätze, Ziele und sonstigen Erforder-
nisse der Raumordnung und Landesplanung wurden der Gemeinde durch die Schreiben 
vom 21.10.2021 mitgeteilt. 
 
Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
Der Entwurf des Bebauungsplans wurde vom 04.10.2021 bis zum 05.11.2021 öffentlich aus-
gelegt. Ort und Dauer der Auslegung wurden am 25.09.2021 in der Heimat- und Bürgerzei-
tung Neverin INFO Nr. 09/2021 bekanntgemacht gemacht. Bis zum 09.11.2021 gingen keine 
Stellungnahmen ein. 
 
Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB, Abstimmung mit den Nachbarge-
meinden 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die 
Planung berührt werden kann, wurden mit Schreiben vom 01.10.2021 von der Planung un-
terrichtet und zur Stellungnahme zum Entwurf aufgefordert. Die betroffenen Nachbargemein-
den wurden von der Planung unterrichtet. Bis zum 03.02.2022 äußerten sich 18 Träger. Die 
Stadt Neubrandenburg äußerte Bedenken gegen die gemeindliche Planung. Nach einem 
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persönlichen Gespräch des Bürgermeisters in der Stadtverwaltung hat die Stadt Neubran-
denburg der gemeindlichen Planung zugestimmt. 
 
Überarbeitung des Bebauungsplanentwurfs 
Die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange wurden geprüft und in die weitere Ab-
wägung einbezogen. In der Folge wurde der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplans 
in folgenden Punkten geändert: Der Geltungsbereich wurde auf den gesamten Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans Gewerbegebiet ausgedehnt, damit der Änderungsbebauungsplan 
den bestehenden vollständig ersetzten kann. Am Südrand kollidierten die Anpflanzfestset-
zung und Baugrenze mit dem Leitungsbestand der Stadtwerke, weshalb die Anpflanzflächen 
und das Baufeld hier reduziert wurden. Für die bestehenden Ver- und Entsorgungsleitungen 
auf den privaten Flächen wurden Leitungsrechte festgesetzt. Der geänderte Entwurf der 1. 
Änderung des Bebauung Storchennest

erneuten Auslegung und Behördenbeteiligung bestimmt. 
 
 
 
 
3. Ausgangssituation 
3.1 Städtebauliche Einbindung 
 
Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplans Gewerbegebiet Storchennest
befindet sich am westlichen Ortsrand von Ihlenfeld, auf der westlichen Seite der Kreisstraße 
MSE37. 
 
 
 
3.2 Bebauung und Nutzung 
 
Der Planbereich der 1. Änderung ist teilweise unbebaut. Das Plangebiet ist als ein reines Ge-
werbegebiet vorgesehen, welches jedoch nicht voll ausgelastet ist, so dass ungenutzte 
Brachflächen zwischen den Gewerbebetrieben entstanden sind. 
 
 
 
3.3 Erschließung 
 
Der Geltungsbereich der 1. Änderung wird durch die Straße Am Storchennest technisch und 
verkehrlich erschlossen.  
Am Westrand der Straße verläuft eine oberirdische Telekommunikationslinie der Deutschen 
Telekom Technik GmbH, die im Süden auch über ein Baugrundstück verläuft. 
Die Gasleitung der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH befindet sich in der Straße Am 
Storchennest im öffentlichen und privaten Bereich und auf dem privaten Baugrundstück 
98/23 und die Wasserleitung in der Straße Am Storchennest im öffentlichen und privaten Be-
reich. Die Regen- und die Schmutzwasserleitungen liegen im Bereich der Straße Am Stor-
chennest im öffentlichen und privaten Bereich. Eine weitere Schmutzwasserleitung und eine 
Telefonleitung der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH, an die das Gebiet nicht ange-
schlossen sind, verlaufen über das private Grundstück 98/23. Das Breitbandkabel befindet 
sich in der Straße Am Storchennest im öffentlichen und privaten Bereich.  
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3.4 Natur und Umwelt 
 
Es gibt keine Schutzgebiete und Schutzobjekte im Sinne des Naturschutzrechts im Plangel-
tungsbereich. Es sind Gehölze vorhanden. Der Planbereich befindet sich nicht in einer Trink-
wasserschutzzone. 
Es werden keine Baudenkmale oder bekannten Bodendenkmale berührt. 
 
 
 
3.5 Eigentumsverhältnisse 
 
Die Flurstücke befinden sich teilweise im Eigentum der Gemeinde und die anderem im Pri-
vateigentum. 
 
 
 
 
4. Planungsbindungen 
4.1 Planungsrechtliche Ausgangssituation 
 
Der Geltungsbereich der 1. Änderung entspricht voll umfänglich der Geltungsbereich des von 
der Gemeinde beschlossenen Bebauungsplans Gewerbegebiet Storchennest . Hier wurde 
als bauliche Nutzung Gewerbegebiet festgesetzt. Eine Wohnbebauung für Eigenheime ist 
somit nicht möglich. 
 
 
 
4.2 Landes- und Regionalplanung 
4.2.1 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 
 
Im Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern wurde der Gemeinde 
Neuenkirchen keine zentralörtliche Funktion zugeordnet. Die Gemeinde liegt im Stadt-Um-
land-Raum des Oberzentrums Neubrandenburg und unterliegt einem besonderen Kooperati-
ons- und Abstimmungsgebot. Neuenkirchen liegt in einem Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft. 
Die Gemeinde wird durch das großräumige Straßennetz erschlossen. Teile des Gemeinde-
gebietes sind Vorranggebiete Naturschutz- und Landschaftspflege. 
 
 
4.2.2 Regionales Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte 
 
Die Gemeinde Neuenkirchen hat keine zentrale Funktion und befindet sich in einem Vorbe-
haltsgebiet für Landwirtschaft. Teile der Gemeinde sind Vorbehaltsgebiet für Naturschutz- 
und Landschaftspflege. Die Gemeinde ist über das großräumige und das bedeutsame flä-
chenerschließende Straßennetz, sowie das regional bedeutsame Radroutennetz erschlos-
sen. Der Regionalflugplatz Trollenhagen mit Bau- und Lärmschutzbereich wirkt im Gemein-
degebiet Neuenkirchen. 
 
Die raumordnerische Bewertung der Landesplanerischen Stellungnahme vom 21.10.2021 
führt zu folgendem Ergebnis: 

wicklung gemäß Programmsatz 4.2(2) LEP M-V auf den gemeindlichen Eigenbedarf zu be-
schränken. Bei der angezeigten 1. Änderung des B-Planes Gewerbegebiet Storchennest
handelt es sich um die Schaffung planungsrechtlicher Voraussetzungen für die Erschließung 
von neuen Baugrundstücken zur maximal zweigeschossigen Bebauung auf einer Fläche von 
17.202 m². Es ist festzustellen, dass der Rahmen dieser 1. Änderung dem gemeindlichen 
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5. Planungskonzept 
5.1 Ziele und Zwecke der Planung 
 
Es ist beabsichtigt die teilweise unbebaute Fläche nachzuverdichten. Die Nachfrage nach in-
dividuellen Wohnformen in Neuenkirchen ist hoch. Mit der Änderung des Bebauungsplans 
soll die Errichtung von Eigenheimen in einem Mischgebiet planungsrechtlich ermöglicht wer-
den. 
 
 
 
5.2 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 
 
Die Festsetzung eines Mischgebietes im Bebauungsplan entspricht nicht dem Entwicklungs-
gebot nach § 8 Abs. 2 BauGB.  
Nach § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB kann ein Bebauungsplan, der von Darstellungen des Flä-
chennutzungsplans abweicht, auch aufgestellt werden, wenn die geordnete städtebauliche 
Entwicklung des Gemeindegebiets nicht beeinträchtigt wird. Die Entwicklung eines Mischge-
bietes wird hier als städtebaulich geordnete Entwicklung angesehen. 
Der Flächennutzungsplan ist auf dem Wege der Berichtigung anzupassen. 
 
 
 
 
6. Planinhalt 
6.1.  Nutzung der Baugrundstücke 
6.1.1  Art und Maß der baulichen Nutzung 
 
Im Geltungsbereich der 1. Änderung werden Mischgebiete nach § 6 BauNVO und einge-
schränktes Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO festgesetzt. Die nach §§ 6 Abs. 3 und 8 Abs. 3 
Nr. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sind nicht Bestandteil des Bebau-
ungsplanes. 
Die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nach § 6 Abs. 3 und § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO 
sind wegen ihres möglichen Beeinträchtigungspotenzials für die Wohnnutzung hier auszu-
schließen. 
Derzeit sind nur Gewerbebetriebe in dem geplanten Mischgebiet vorhanden. Diese entspre-
chen alle dem Grundsatz, dass sie das Wohnen nicht wesentlich stören. Die größte Lücke 
soll künftig der Wohnnutzung dienen. Nach deren Umsetzung sind 30% des geplanten 
Mischgebietes durch Wohnen genutzt. Nördlich des Gemeindehofes (Am Storchennest 3) 
sind Garagen, also eine gewerbliche Nutzung geplant. Entsprechend der Gleichrangigkeit 
beider Nutzungen Wohnen und Gewerbe sind weitere Wohnbebauung möglich, bis auch 
eine quantitative Gleichrangigkeit erreicht ist. Die Gemeinde schließt Ferienwohnungen nicht 
aus. 
 
Im eingeschränkten Gewerbegebiet werden nur Gewerbebetriebe zugelassen, von denen 
keine wesentlichen Störungen des angrenzenden Wohnens zu befürchten sind, die also vom 
Grundsatz her auch in einem Mischgebiet zulässig wären. 
 
Nach § 16 Abs. 3 BauNVO wird das Maß der baulichen Nutzung durch die Grundflächenzahl 
und die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt. 
Im Geltungsbereich der 1. Änderung sind die Grundflächenzahl 0,4 für die Flächen des 
Mischgebietes, die für Wohnbebauung vorgesehen sind, 0,6 für die übrigen Mischgebietsflä-
chen und 0,8 für die Flächen des eingeschränkten Gewerbegebietes vorgesehen. Die 
Grundflächenzahl 0,6 und 0,8 sind Orientierungswerte gemäß § 17 BauNVO für die entspre-
chenden Gebiete. Es sind maximal 2 Vollgeschosse festgesetzt, dies entspricht der 
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umgebenden Bebauung, da eine Bestandslagerhalle in etwa die Höhe von einem Wohnhaus 
mit 2 Vollgeschossen besitzt. 
 
 
6.1.2  Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen 
 
Bei der umgebenden Bebauung ist die offene prägend. Dementsprechend wurde offene Bau-
weise festgesetzt. In einem Teilbereich will die Gemeinde Garagen errichten. Hier wurde ab-
weichende Bauweise festgesetzt, wobei Gebäudelängen bis 55 m zulässig sind. 
Durch die Baugrenzen wird festgesetzt, welcher Teil des Grundstückes bebaut werden kann. 
 
 
 
6.2  Verkehrsflächen 
 
Die verkehrsmäßige Erschließung des Geltungsbereichs der 1. Änderung erfolgt über die 
Kreisstraße MSE 73, die den Plangeltungsbereich im Osten tangiert, und dann weiter über 
die örtliche Straße Am Storchennest. Westlich der Kreisstraße innerhalb des Plangeltungs-
bereichs befindet sich ein separater Radweg. Dieser wurde als öffentliche Verkehrsfläche 
besonderer Zweckbestimmung festgesetzt. 
Im Anschluss daran wurde verkehrsberuhigter Bereich teils öffentlich und teils privat festge-
setzt. Da dieser Bereich ausschließlich einer überschaubaren Zahl unmittelbarer Anlieger 
dient und keinen Durchgangsverkehr aufnehmen muss, ist eine Straßenraumbreite von 6 m 
ausreichend. Da die Befahrung der neu geplanten Mischverkehrsfläche (Stich im Westen) 
durch Müllentsorgungsfahrzeuge nicht möglich ist, müssen die Müllbehälter für die Entlee-
rung an die Straßen Am Storchennest gefahren werden. Die Feuerwehrzufahrt ist durch die 
Stichstraße gewährleistet. 
 
 
 
6.3 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 
 
Über ein privates Verkehrsgrundstück führen Erschließungen hinter liegender Nutzungen. 
Hier wurden entsprechend Geh-, Fahr- und Leitungsrechte festzusetzt. Außerdem wurden 
Leitungsrechte für die Neubrandenburger Stadtwerke und die Telekom auf den privaten 
Grundstücken festgesetzt. 
 
 
 
6.4  Planungen, Nutzungsregelungen und Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
 
Die im wirksamen Bebauungsplan festgesetzten Hecken und Baumpflanzungen wurden bis-
her nicht umgesetzt. Die Festsetzungen werden in die erste Änderung übernommen. Die 
Breite der Anpflanzung am Westrand wurde auf 3 m reduziert. Außerdem musste die Fläche 
im Süden wegen der vorhandenen Leitungen reduziert werden. 
 
 
 
6.5  Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umweltauswirkungen i. S. 
des BImSchG 
 
Nach dem wirksamen Bebauungsplan liegt die 1. Änderung innerhalb der Lärmschutzzonen 
des Flugplatzes Trollenhagen. Da diese Lärmschutzzonen zwischenzeitlich aufgehoben wur-
den, sind die Festsetzungen hier nicht mehr notwendig. 
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Auf Notwendigkeit einer Brandwand auf der Grundstücksgrenze oder Vereinigung der 
Grundstücke ist nach § 30 LBauO M-V zu beachten. 
 
 
6.7.7 Unter Verkehrsbehörde 
 
Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte weist in seiner Stellungnahme vom 30.11.2021 
hin, dass bei Baumaßnahmen der Veranlasser verpflichtet ist, solche Technologien anzu-
wenden, dass für den Verkehrsablauf die günstigste Lösung erzielt wird. Eine Gewährleis-
tung des Anliegerverkehrs und der Rettungsfahrzeuge müssen gegeben sein. 
Der Verkehrsablauf und die Sicherheit im Straßenverkehr besitzen gegenüber den Baumaß-
nahmen, die zur Einschränkung bzw. zeitweiligen Aufhebung der öffentlichen Nutzung von 
Straßen führen, den Vorrang. Die Grundsätze sind bereits in der Phase der Vorbereitung der 
Baumaßnahme zu beachten. 
Alle Baumaßnahmen bzw. Beeinträchtigungen, die den Straßenkörper mit seinen Nebenan-
lagen betreffen, sind mit dem zuständigen Straßenbaulastträger abzustimmen. 
Für eine notwendige Verkehrsraumeinschränkung ist zwei Wochen vor Beginn der Bauphase 
eine verkehrsrechtliche Anordnung gemäß § 45 abs. 6 StVO beim Landkreis Mecklenburgi-
sche Seenplatte, Straßenverkehrsbehörde, Adolf-Pompe-Straße 12-15, 17109 Demmin, ein-

 
 
 
6.7.8 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 
 
Die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH weist in ihrer Stellungnahme vom 03.02.2022 hin: 

- bzw. Wartungsmaßnahmen an den Anlagen zu 
berücksichtigen. Im Bereich der Anlagen sollte ein Oberflächenschluss aus kleinformatigem. 
Wieder aufnehmbarem Material vorgesehen werden. 
Das ortsfeste Überbauen und Bepflanzen der Anlagen ist nicht gestattet! Zum Überbauen 
zählt auch die Errichtung ortsfester Überdachungen jeder Art (z. B. Carport, mit dem Grund-
stück festverbundenes Gewächshaus, usw.) 
Ohne unsere ausdrückliche Zustimmung sind Bodenauf- oder -abträge im Bereich der Anla-
gen nicht gestattet.  
 
 
6.7.9 Telekom 
 
Die Deutsche Telekom Technik GmbH weist in ihrer Stellungnahme vom 13.10.2021 hin: 

muss die Antragstellung separat über den Bauherrenservice, Rufnummer 0800 330 1903, 
erfolgen. Weiter Hinweise finden Sie auch im Internet unter: www.telekom.de/umzug/bauher-
ren . 
 
 
 
 
 
Neuenkirchen  
 
 
 
Der Bürgermeister     Siegel 
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